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Gemeinschaftswerk
Berlin-Brandenburg




Mustersatzung für Gemeinschaften

Die Vertreterversammlung des Gemeinschaftswerkes Berlin-Brandenburg innerhalb der Evangelischen Kirche e.V. (im folgenden GWBB benannt)beschließt am 1.4.2006 folgende Mustersatzung für die ihm angeschlossenen Landeskirchlichen Gemeinschaften  (im folgenden „Gemeinschaften“ genannt).

(Um der Vereinfachung willen ist in dieser Ordnung nur die männliche Form gewählt. Alle entsprechenden Aussagen gelten selbstverständlich auch für hauptamtliche Frauen)

Mustersatzung

der Landeskirchlichen Gemeinschaft ......................................................................

Name, Zweck

§ 1

1 Die Gemeinschaft …................................. ist Mitglied des Gemeinschaftswerkes Berlin-Brandenburg innerhalb der Evangelischen Kirche e.V.

§ 2

(1) Grundlage und Richtschnur für die Arbeit der Gemeinschaft ist die Heilige Schrift sowie das, was Gott seiner Gemeinde in der Reformation, im Pietismus und in der neueren Erweckungsbewegung geschenkt und anvertraut hat.

(2) Ihr Zweck ist es, Menschen aller Altersgruppen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu führen, sie im Wachstum des Glaubens zu fördern und zum missionarischen Dienst zuzurüsten.

Dazu dienen Wortverkündigung, Bibelarbeit, gemeinsames Gebet und christliche Gemeinschaft.

(3) Ihr obliegt die Verwaltung des im Interesse der Gemeinschaft erworbenen Vermögens.

(4) Die Gemeinschaft dient ausschließlich und unmittelbar kirchlichen  Zwecken im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mitgliedschaft

§ 3

(1) Der tragende Kreis der Gemeinschaft wird von den Mitgliedern gebildet.

(2)  Mitglied der Gemeinschaft kann werden, wer Jesus Christus als den Herrn und seinen Erlöser bekennt, sich bemüht, nach dem Wort Gottes zu leben und zur Mitarbeit in der Gemeinschaft bereit ist. Die Mitgliedschaft ist im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche zu regeln.

(3) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt nach Zustimmung des Vorstandes und der Mitgliederversammlung.

(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch freiwilligen Austritt oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

Leitung

§ 4
(1) Die Gemeinschaft wird vom Vorstand geleitet.

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassierer (und … Beisitzer/n). Außerdem gehört der jeweilige Prediger als stimmberechtigtes Mitglied zum Vorstand.

(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf vier Jahre.

(4) Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung verantwortlich.

(5) Der Vorsitzende oder ein von ihm beauftragtes Vorstandsmitglied vertritt die Gemeinschaft nach außen.

Mitgliederversammlung

§ 5

(1) Mitgliederversammlungen werden regelmäßig gehalten.

(2) Am Anfang des Jahres wird eine Hauptversammlung der Mitglieder durchgeführt. 

Zu ihren Aufgaben gehören: 

a)
Wahl des Vorstandes

b)  Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes

c)
Prüfung des Kassenberichts und des Rechnungswesens

d)  Entlastung des Vorstandes

e)
Änderung der Satzung

f)
Beschlussfassung über Anträge, die von jedem Mitglied gestellt werden   können.

(3) Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 14 Tage vorher alle Mitglieder schriftlich dazu eingeladen wurden. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

Satzungsänderungen erfordern eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder. Über alle Beschlüsse der Mitgliederversammlungen ist Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und Schriftführer zu unterschreiben ist.

Vermögen

§ 6

(1) Der Kassierer verwaltet im Einvernehmen mit dem Vorstand die finanziellen Mittel.

(2) Die Einnahmen der Gemeinschaft bestehen aus:

a)
Mitgliedsbeiträgen

b)
Kollekten 

c)
Spenden

d)
Mieten u.ä.

(3) Alle Einnahmen dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

(4) Der Vorstand der Gemeinschaft ist verantwortlich für die zum Eigentum der Gemeinschaft gehörenden oder ihr vom GWBB zur Nutzung überlassenen Gebäude sowie die sachgemäße Nutzung der gemieteten Räume. Veränderungen der Besitzverhältnisse sind nur im Einvernehmen mit dem Vorstand des GWBB möglich.

§ 7

(1) Auf das Vermögen der Gemeinschaft haben weder die Mitglieder noch deren Rechtsnachfolger für sich einen Anspruch. Ebenso kann das Vermögen der Mitglieder zur Deckung der Schulden der Gemeinschaft nicht in Anspruch genommen werden.

(2) Mitglieder der Gemeinschaften erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gemeinschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Auflösung

§ 8

Bei Auflösung der Gemeinschaft oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins (der Gemeinschaft) an das GWBB und ist unmittelbar und ausschließlich für kirchliche Zwecke zu verwenden.

Der Auflösungsbeschluss kann nur in einer Mitgliederstunde beschlossen werden, wenn

· dazu 14 Tage vorher alle Mitglieder schriftlich eingeladen worden sind

· eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder der Auflösung zustimmt

· die Zustimmung des Vorstandes des GWBB vorliegt.

Diese Mustersatzung wurde von der Mitgliederversammlung der Gemeinschaft 

.................................… beschlossen.

Ort, Datum:  ....................................................… 

Der Vorstand:     Unterschriften
Landeskirchliche Gemeinschaft  ........................................................................................

An den

Vorsitzenden des Gemeinschaftswerkes Berlin-Brandenburg

innerhalb der Evangelischen Kirche e.V.

August-Bebel-Str. 15

1.1 15569  Woltersdorf

Hiermit bestätigen wir,

dass die Landeskirchliche Gemeinschaft  ...................................………………..................…….


(Ort,)

.................................................................................................................................................................
 
(Straße, Haus-Nr.)

in ihrer Mitgliederversammlung am  ..…..........… die von der Vertreterversammlung des GWBB am 1. April 2006 beschlossene Mustersatzung verabschiedet hat.

……………......................……………........... ..... 

 (Ort, Datum, Siegel)
Der Vorstand

(Unterschriften):











